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des Nationalrates XVllI. Gesetzgebungsperlode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Pilz und FreundInnen 

an den B~ndesminister für Justiz 

betreffend Vorgänge ~nd weiteres Vorgehen in Angelegenheit Prim. 
Hermann 

Im O~tober 1990 wurden über Medienberichte zahlreiche 
Anschuldigungen gegen Herrn Prim. Hermann, den Leiter des 
Pavillon 1 (Therapiestation) und 13/4 (Entzugsstation) des PKH 
Baumgartner Höhe sowie der Zentralstelle für Suchtkrankenhilfe 
dss PSD Wien (Borschkegasse), bekannt. Unter anderem wurden ihm 
Medi~sMentendiebstähle, Vernachlässigung seiner Dienstpflichten, 
Mißbrauch von Patient Innen für Zwecke seiner Modefirma, 
Ausstellen von Blanko-Suchtgiftrezepten und ein 
Erpressungsversuch einer pharmazeutischen Firma vorgeworfen. 
Die von Stadtrat Rieder eingesetzte Untersuchungskommission 
dürfte sich - laut Medienberichterstattung~ aber auch laut 
Aussagen von MitarbeiterInnen - hauptsächlich durch Wegschauen 
ausgezeichnet haben. Auf Grund ihrer Zusammensetzung (sie 
bestand im wesentlichen aus Vorgesetzten von Prim. Hermann, die 
daher im Falle dessen schuldhaften Verhaltens nach ihrer 
Dienstaufsichtspflicht gefragt worden wären) war allerdings auch 
~aum anderes zu erwarten. Letztlich wurde Primarius Hermann 
wegen Aufbrechens eines Aktenschrankes von seinen 
Verpflichtungen der Gemeinde Wien gegenüber suspendiert. Diese 
Suspendierung ist derzeit noch aufrecht - als leiter der 
Zentralstelle für Suchtkrankenhilfe ist er allerdings weiter im 
Dienst. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang 
an den Herrn Bundesminister für Justiz folgende 

A n fra g e 

1.) Ist Ihnen der Bericht der von der Gemeinde Wien eingesetzten 
Untersuchungs~ommission bekannt? Wenn ja, können Sie den Bericht 
den Fragestellerlnnell1l übermitteln? 

2.) Sind in diesem Zusammenhang weitere Untersuchungen durch 
andere Gremien angestellt worden? Wenn ja, durch welche? 

3.) Welche Untersuchungskommissionsn haben die Ergebnisse ihrer 
Arbeit an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet? 

4.) Welcher Staatsanwalt ermittelt derzeit in dieser Causa? 
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5.) Ist es richtig, daß bereits mehrmals ein Wechsel der 
Zuständigkeit innerhalb der Staatsanwaltschaft erfolgte und wenn 
ja, mit welcher Begründung? 

6.) In welchem Stadium befindet sich derzeit das Verfahren? 

7.) W~rde bereits eine eingehende Untersuch~~g der 
Medi~ame~te~-Ein- ~nd Ausgänge in allen dreien Prim. Hermann 
unterstellten Instit~tionen, und zwar für die gesamte Zeit des 
Primariats Hermann, durchgeführt? Wenn nein, warum nicht? Wenn 
ja, mit welchem Ergebnis? 

8.) Am 12.11.90 w~rde eine schriftliche A~zeige erstattet, und 
zwar wege~ des Verdachts mißbrä~chlicher Verwendung 
PSD-gewidmeter Gelder durch Prim. Herma~~. Sind Ihnen aus diesem 
Anlaß bereits Untersuchungsergebnisse be~a~~t? 

9.) In der geschützte~ Werkstätte Rochusgasse sollen 
PatientIn~e~ des PK~ Baumgart~er Höhe immer wieder von Prim. 
Hermann unter erheblichen Leistungsdruck gesetzt worden sein, 
wenn dieser - im Rähmen sogenannter Therapien - von ihnen 
verlangte, Terminarbeite~ für seine Modefirma DHermann Wien B 

rechtzeitig fertigzustellen. Wird dieser Umstand derzeit 
unters~cht und welchen Strafrahme~ sieht die österreichische 
Rechtsordn~~g für ein solches Delikt ggf. vor? 

10.) Im Rahme~ der Innenrevision w~rde beka~~t, daß Prim. 
Hermann am Pavillon I Entzugsmaßnahme~ (CK~rzentzüge·) 

durchgeführt hat, wobei einzelne Patie~tlnne~ weder durch die 
regulären A~fnahmeformalitäten erfaßt wurde~ noch adäquat 
ärztlich bzw. pflegerisch versorgt werde~ ~o~nte~: dieser 
Pavillon ist personell nicht für Entzugsmaß~ahmen ausgestattet. 
Wieviele derartige Fälle sind Ihne~ be~a~~t und wie beurteilen 
Sie die rechtliche Seite dieses Vorgehens? 

11.) Im Rahme~ der Ze~tralstelle für Sucht~ran~e~hilfe soll auf 
Vera~lassung vo~ Pri~. Hermma~~ ei~ mit ihm befreundeter Arzt 
ohne entspreche~~e Arbeitsleistu~g regelmäßig remu~eriert worden 
sein: damit wurde dessen Gehalt an seiner reg~lären 
Arbeitsstelle, de~ Pavillo~ I des PK~, a~fgebessert, was 
Bedi~9~~9 für seinEinverstä~dnis zur Annahme dieser 
Arbeitsstelle gewese~ sei~ soll. Der betreffende Arzt hat dies 
vor Ze~gen bestätigt. Ist Ihnen dieser Umstand be~annt und wie 
interpretieren Sie die Tatsache, daß die rei~ buchhalterisch 
ord~ungsgem~ße Verb~chu~g der i~kriminierten Beträge als 
Entlast~~g für Prim. Herma~~ a~sreichen soll? 

12.) Wurde~ im Rahme~ der bisherige~ Unters~chungen Zeugen zu 
de~ Vorwürfe~ vo~ Pun~t 11 befragt? Wenn nein, warum nicht? 

13.) Wieviele Blan~o-Suchtgiftrezepte wurde~ in der 
Borschkegasse vo~ der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt? Wie 
wurde der Umstand der E~istenz dieser Blanko-Suchgiftrezepte von 
der STA bewertet? 

1~.) Wird die STA eigene Untersuchunge~, Zeugenver~ehmungen und 
Erhe~~~gen d~rchführen? Wenn nein, warum nicht? ~ 
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